
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carl-Schurz-Schule, Holbeinstraße 21-23, 60596  Frankfurt 

 

 
An die Lehrkräfte, Eltern und die Schülerinnen und Schüler der Carl-Schurz-Schule  
 

Wahlausschreiben für die Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz 
 
Nach § 131 des Hessischen Schulgesetzes sind an der Carl-Schurz-Schule die Mitglieder der 

Schulkonferenz zu wählen. 

Die Schulkonferenz besteht an der Carl-Schurz-Schule aus 13 Mitgliedern. 

Den Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte stehen 6 Sitze, denen der Eltern 3 Sitze und 

denen der Schülerinnen und Schüler 3 Sitze zu. Außerdem sind Ersatzmitglieder für den Fall des 

vorzeitigen Ausscheidens bzw. der Vertretung bei z. B. krankheitsbedingter Abwesenheit zu 

wählen.  

 

Die Mitglieder der Schulkonferenz und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden von 

den Mitgliedern der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte, des Schulelternbeirates und des 

Schüler:innenrates jeweils in Wahlversammlungen dieser Gremien gewählt. Dabei ist anzustreben, 

dass Frauen und Männer zu gleichen Teilen in der Schulkonferenz vertreten sind. 

In die Schulkonferenz wählbar sind neben den Mitgliedern der genannten Gremien jedes Elternteil 

einer minderjährigen Schülerin oder eines minderjährigen Schülers. Die Rechte und Pflichten der 

Eltern nach § 100 des Hessischen Schulgesetzes nehmen wahr: 

  

1. Die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten. 

2. Anstelle oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erziehung des 

Kindes mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder mitanvertraut ist; 

das Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen. 

 

Wählbar sind die Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Jahrgangsstufe 8 erreicht haben. 

Eltern, Schülerinnen und Schüler, die nicht Mitglieder des Schulelternbeirates oder des 

Schülerrates sind, benötigen für ihre Kandidatur eine Wählbarkeitsbescheinigung, in der der 

Carl-Schurz-Schule 
Gymnasium der Stadt Frankfurt am Main  

 
Holbeinstraße 21-23 

60596 Frankfurt am Main 
Tel. 069/212-33840 

www.carl-schurz-schule.de 

Frankfurt, den 27.09.2023 



 

 

Schulbesuch des minderjährigen Kindes bzw. der Schülerin oder des Schülers bestätigt wird. Die 

Wählbarkeitsbescheinigungen werden vom Unterzeichnenden des Wahlausschreibens ausgestellt. 

 

 

Wahltermine: 

Schüler:innenrat:  Mittwoch, 4.10.23, vormittags 

Schulelternbeirat:  Donnerstag, 11.10.23, 19:30 Uhr 

Gesamtkonferenz:  Mittwoch, 16.10.23, 13:15 Uhr  

jeweils im Musiksaal (1. Stock) der Carl-Schurz-Schule 

 

 
 
Frankfurt am Main, den 27.09.2023 
(Ort und Tag des Erlasses dieses Wahlausschreibens) 

 

 

 

 

_____________________________________ 
gez. Christof Gans, Schulleiter der Carl-Schurz-Schule 

 


